
 
Name, Vorname, Geburtsdatum                                                                     Beihilfenummer 

Wohnort, Straße, Hausnummer                                                                      Tel. erreichbar                

 
 
 
Stadt Duisburg 
11-23 Beihilfestelle 
47049 Duisburg 
 
 
Ich bitte um Anerkennung der von meiner behandelnden Ärztin / meinem behandelnden Arzt für 
notwendig gehaltenen: (zutreffendes bitte ankreuzen) 
 
o   stationären Rehabilitationsmaßnahme - § 6 BVO NRW 
o   stationären Müttergenesungs- oder Mutter-/Vater-Kind Kur - § 6a BVO NRW 
o   ambulanten Rehabilitationsmaßnahme - § 7 BVO NRW 
o   ambulanten Kur - § 7 BVO NRW. 
 
Mir ist bewusst, dass mit der Rehabilitation nicht begonnen werden darf, bevor über die Beihilfefähigkeit 
entschieden worden ist.  
 

 
Mit der Weiterleitung dieser Unterlagen an das zuständige Gesundheitsamt zum Zweck der 
amtsärztlichen Begutachtung erkläre ich mich einverstanden. 
 
 

 

 

_______________________________                                                           _________________ 

Unterschrift         Datum 

 
 
 
 
Hinweise: 
 
Die beantragte Maßnahme darf nur dann genehmigt werden, wenn im laufenden oder in den drei 
vorangegangenen Kalenderjahren keine als beihilfefähig anerkannte Maßnahme nach §§ 6, 6a oder 7 
BVO NRW durchgeführt worden ist. Eine Ausnahmegenehmigung ist nur dann möglich, wenn die 
beantragte Maßnahme aus zwingenden medizinischen Gründen in einem kürzeren Zeitabstand 
notwendig ist. Sollten Sie einen Ausnahmeantrag stellen, sollte Ihre Ärztin / Ihr Arzt dies detailliert 
begründen.  
 
Für die Prüfung durch die Beihilfestelle ist wichtig, dass alle ambulanten Maßnahmen zuerst 
ausgeschöpft wurden bzw. wegen erheblicher Gesundheitsprobleme nicht ausreichen würden. 
Bitte lassen Sie den Anamnesebogen vollständig von Ihrer Ärztin bzw. Ihrem Arzt ausfüllen und 
senden Sie ihn zusammen mit diesem Schreiben an die Beihilfestelle.  
 
Bitte achten Sie darauf: 

 der Anamnesebogen ist vollständig ausgefüllt und ausführlich begründet, 

 ggf. zusätzliche Begründungen/Nachweise als Anlage beigefügt sind, 

 die Schrift gut lesbar ist. 

. 






